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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Optimierung von ÖPNV
An die
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH
Am Alten Theater 4
39104 Magdeburg
Bezeichnung des Vorhabens:
(Vorwahl)
(Vorwahl)
(Vorwahl)
(Vorwahl)
zur Verfügung.
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4. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden wie folgt ermittelt:
 
    Es ist nur die vereinbarte Kostenermittlung auszufüllen.
I
II
III
IV
V
Fahrplankilometer für Busergänzungsverkehr (in km)
Kostensatz für Busergänzungsverkehr in €/Fahrplan-km
(Die Erlösabschätzung ist bereits im Kostensatz zu berücksichtigen)
Aufwendung für Busergänzungsverkehr in €
Kostendeckungsfehlbetrag netto in €
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Einrichtung und Betrieb eines Linienverkehrs nach § 42 PBefG
2. Voraussetzung
1.
durchgeführt werden.
5.
Dem Antrag ist beigefügt (Zutreffendes bitte ankreuzen):
7. Bankverbindung (Zutreffendes bitte ankreuzen.):
Für die Gewährung der Zuwendung gelten die §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 1991-04-30 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert am 2010-12-08 (GVBl. LSA S. 564), und die Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 2001-05-14 (MBl. LSA S. 239), zuletzt geändert 2009-09-29 (MBl. LSA Nr. 37/2009, S. 743).
 
Die LHO und die VV-LHO sind           bekannt und werden als verbindlich anerkannt.
 
Die Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt werden als Fehlbedarfsfinanzierung zur Deckung auftretender Kostenfehlbeträge bewilligt. Da es sich hierbei um echte, also nicht steuerbare Zuschüsse handelt, kommt somit nur die Nettoförderung in Betracht.
 
Siehe hierzu die Ausführung auf den Seiten 4 und 5.
 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird versichert.
(Rechtsverbindliche  Unterschrift)
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6. Für die Durchführung, die Mittelbewirtschaftung und den Verwendungsnachweis zuständige Stellen:
Ausführung:
Zuwendungen und Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen im ÖPNV
Hier: Optimierung ÖPNV (Schienenverkehr ersetzende Busleistungen)
 
§ 8 Personenbeförderungsgesetz (PBefG): "Förderung der Verkehrsbedienung und Ausgleich der Verkehrsinteressen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)" (Auszug): 
 
Absatz 3 regelt: 
Bei der Genehmigung ist auf ein Zusammenwirken mit den Aufgabenträgern des ÖPNV und den 
Verkehrsunternehmen im Interesse einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV sowie einer wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung zu achten und Belange des Nahverkehrsplanes sind zu berücksichtigen.
 
Absatz 4 regelt: 
In der Regel sind Verkehrsleistungen im ÖPNV eigenwirtschaftlich zu erbringen. Eigenwirtschaftlich sind solche Verkehrsleistungen, deren Aufwand gedeckt wird durch Beförderungserlöse, Erträge aus gesetzlichen Ausgleichs- und Erstattungsregelungen im Tarif- und Fahrplanbereich sowie sonstige Unternehmenserträge im handelsrechtlichen Sinne. Soweit eine dementsprechende ausreichende Verkehrsbedienung nicht möglich ist, ist die VO (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 idF der VO (EWG) Nr. 1893/91 des Rates vom 20. Juni 1991 "über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs" maßgebend (gemeinwirtschaftliche Verkehre im Sinne § 13 a PBefG).
 
Nach Art. 1, 6 und 14 der VO (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 idF der VO (EWG) Nr. 1893/91 des Rates vom 20. Juni 1991 "über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs" können die Verkehrsunternehmen von den Aufgabenträgern Ausgleichszahlungen für auferlegte gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen oder Zuwendungen für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Nahverkehrsleistungen auf vertraglicher Grundlage erhalten, wenn die Fahrgeldeinnahmen zur Kostendeckung nicht ausreichen.
 
Dazu besteht zwischen den obersten Finanzbehörden des Bundes und der anderen Länder Einvernehmen in folgender Hinsicht: Die finanziellen Leistungen der für die öffentliche Nahverkehrsbedienung zuständigen Aufgabenträger (hier die Landkreise) an die Verkehrsunternehmen stellen echte nicht umsatzsteuerbare Zuschüsse dar, wenn sie dazu bestimmt sind, allgemein eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr zu gewährleisten.
 
Aus dem Umsatzsteuergesetz 1999 (UStG 1999) in der derzeit gültigen Fassung ergibt sich (Auszug):
"§ 1 Steuerbare Umsätze
(1)         Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze:
1.         die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die Steuerbarkeit entfällt nicht, wenn der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung ausgeführt wird oder nach gesetzlicher  Vorschrift als ausgeführt gilt.
[...]
 
§ 10 Bemessungsgrundlage für Lieferungen, sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe
(1)         Der Umsatz wird bei Lieferungen und sonstigen Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1) und bei dem innergemeinschaftlichen Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) nach dem Entgelt bemessen. Entgelt ist alles, was der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten, jedoch abzüglich der Umsatzsteuer.
[...]"
 
Demnach gilt:
Für die Steuerbarkeit der gezahlten Zuwendung ist es erforderlich, dass die erbrachte Geldleistung als Gegenleistung für eine bestimmte unternehmerische Leistung anzusehen ist. 
Die Gewährung einer Zuwendung durch das Land ist in der Regel nicht als Leistungsaustausch anzusehen, denn sie ist eine staatliche Geldleistung, die dem Empfänger mit bestimmten Bedingungen und Auflagen für die Mittelverwendung zur Verfügung gestellt wird, ohne dass diese Geldleistung ein Entgelt für eine (bestimmte) Gegenleistung ist. Die Zuwendung wird im Regelfall gewährt, um im öffentlichen Interesse ein Vorhaben eines anderen zu fördern. 
Liegt kein Leistungsaustausch vor, handelt es sich um sog. „nicht steuerbare, echte Zuschüsse“ (Vgl. Abschn. 150 Abs. 8 UStR 2000) mit der Folge, dass der Empfänger einer Zuwendung grundsätzlich keine Umsatzsteuer zu zahlen braucht.
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Abschn. 150 Abs. 8 UStR 2000 bestimmt (Auszug):
"150. Zuschüsse
Allgemeines
(1)Zahlungen unter den Bezeichnungen 
      „Zuschuss, Zuwendung, Beihilfe, Prämie, Ausgleichsbetrag u. ä.“ (Zuschüsse) können entweder
1.         Entgelt für eine Leistung an den Zuschussgeber (Zahlenden),
2.         (zusätzliches) Entgelt eines Dritten oder
3.         echter, nicht steuerbarer Zuschuss
    sein.
[...]
Nicht steuerbare Zuschüsse (echte Zuschüsse)
(7) Nicht steuerbare echte Zuschüsse liegen vor, wenn die Zahlungen nicht aufgrund eines Leistungsaustauschverhältnisses erbracht werden. Das ist der Fall, wenn die Zahlungen nicht an bestimmte Umsätze anknüpfen, sondern unabhängig von einer bestimmten Leistung gewährt werden, weil z. B. der leistende Unternehmer (Zahlungsempfänger) einen Anspruch auf die Zahlung hat oder weil in Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung bzw. im überwiegenden öffentlich-rechtlichen Interesse an ihn gezahlt wird.
Echte Zuschüsse liegen auch vor, wenn der Zahlungsempfänger die Zahlungen lediglich erhält, um ganz allgemein in die Lage versetzt zu werden, überhaupt tätig zu werden oder seine nach dem Gesellschaftszweck obliegenden Aufgaben erfüllen zu können.
(8) Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, die ausschließlich auf der Grundlage des Haushaltsrechts und den dazu erlassenen Allgemeinen Nebenbestimmungen vergeben werden, sind grundsätzlich echte, nicht steuerbare Zuschüsse."
 
Das bedeutet also: 
Fahrplanmäßig festgelegte Verkehrsangebote zur Bedienung der Allgemeinheit im öffentlichen Personennahverkehr sind nicht als Gegenstand einer konkreten Bestellung einzelner Nahverkehrsleistungen anzusehen. Die Zahlungen hierfür unterliegen deshalb nicht der Umsatzsteuer.
 
Vereinbarungen von Gebietskörperschaften mit Verkehrsunternehmen zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sind verkehrsrechtlich auch außerhalb der Regelungen der einschlägigen EG-Verordnungen möglich. Zahlungen aufgrund derartiger Vereinbarungen unterliegen bei Einhaltung der o.g. Voraussetzungen ebenfalls nicht der Umsatzsteuer.
 
Bei der Bewilligung von Zuwendungen zur Optimierung des ÖPNV (Schienenverkehr ersetzende Busleistungen) werden Busverkehrsleistungen zur Bedienung der Allgemeinheit im öffentlichen Personennahverkehr aufgrund des Wegfalles des bisher angebotenen Schienenpersonennahverkehrs in Abstimmung zwischen der NASA GmbH als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr und dem betroffenen Landkreis als Aufgabenträger für den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr abgestimmt und vereinbart. Diese Angebote sind im Rahmen des Nahverkehrsplanes abzustimmen und in dessen Fortschreibung ggf. zu integrieren.
 
Durch das Land werden dem Landkreis auf dessen Wunsch für die Einrichtung dieser zusätzlichen Busverkehre Zuwendungen als Ausgleich des auftretenden Kostendeckungsfehlbetrages (Differenz zwischen den Kosten für den zusätzlichen Busverkehr und den zusätzlich erzielten Einnahmen) gewährt. Dabei handelt es sich nicht um konkret vereinbarte Einzelleistungen oder sonstige Leistungen gegen Entgelt, sondern es werden zusätzliche Fahrplanleistungen zu den schon bestehenden Busverkehrsleistungen zur Bedienung der Allgemeinheit im öffentlichen Personennahverkehr aufgrund des Wegfalls des Schienenpersonennahverkehrs zwischen dem Landkreis und kreiseigenen Verkehrsunternehmen verabredet. Somit liegt kein vereinbarter Leistungsaustausch vor, es handelt sich folglich um nicht steuerbare echte Zuschüsse. 
Des Weiteren sind die Zuwendungen des Landes nicht an bestimmte Umsätze geknüpft, sondern werden davon unabhängig von einer bestimmten Leistung (den im Einzelnen zusätzlich zu erbringenden Busverkehrsleistungen) gewährt. Es erfolgt lediglich eine gewisse im Zuwendungsrecht zulässige "Steuerung" durch (Haupt-) Regelungen und Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid, die zu erfüllen sind, aber gleichwohl keine "Leistung" darstellen. Mit deren Erfüllung, die auch in der Erbringung zusätzlicher Leistungen bestehen kann, hat der erfüllende Unternehmer (Zahlungsempfänger) einen Anspruch auf die (Aus-) Zahlung der Zuwendung. Diese wird also letztlich in Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung bzw. im überwiegenden öffentlich-rechtlichen Interesse an ihn gezahlt und nicht in Erfüllung der Leistungspflicht. Eine Leistungsbeziehung zwischen dem Zuwendungsgeber (Land/NASA GmbH) und dem Leistungserbringer (Verkehrsunternehmen) besteht nicht.
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